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Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplan Nr. 3027 A,  

Dresden-Altstadt I Nr.52, Ferdinandplatz/Verwaltungszentrum 
 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

unser Naturschutzverband bedankt sich für die Einräumung des Mitspracherechts bei 

diesem Vorhaben. Die BUND Regionalgruppe Dresden ist vom Landesverband Sachsen 

bevollmächtigt, zu den Unterlagen Stellung zu nehmen. 

Dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 3027 A, Dresden-Altstadt I Nr. 52, 

Ferdinandplatz/Verwaltungszentrum stimmen wir nur in Teilen zu und bitten Sie, die 

Planung entsprechend anzupassen.  

 

Grünordnerische Festsetzungen  

Für das PG1 ist nicht nachvollziehbar, warum sich gegenüber der Entwurfsplanung des 

Bebauungsplans Nr. 3027, Dresden-Altstadt I Nr. 47, Ferdinandplatz eine Reduzierung der zu 

pflanzenden Bäume von 40 auf 25 Stück ergeben hat. Ebenfalls wurde die Größe der 

Neupflanzungen reduziert, sodass statt Stammumfang 40-45 jetzt nur noch 25-30 festgesetzt 

ist und der Kronenansatz bei lediglich 2,50m statt 4,00m liegen soll. Mit der Reduzierung der 

Anzahl als auch der Dimension der Bäume verliert die Fläche an ökologischer Funktion. Da es 
in einer früheren Planungsphase offensichtlich die Möglichkeit gab sowohl größere als auch 

mehr Bäume anzupflanzen, bitten wir Sie diese Änderungen der Planungen rückgängig zu 

machen. Das Gebiet liegt in einem stadtklimatisch sensiblen Bereich und eine gute 

Durchgrünung kann hier einen wichtigen Beitrag gegen Überwärmung und für den lokalen 

Wasserhaushalt leisten. 
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Für das PG3 wünschen wir uns ebenfalls die Festsetzung einer Mindestanzahl von Bäumen. 

Die derzeitige Festsetzung regelt lediglich, dass Bäume und Sträucher der Pflanzliste 02 

verwendet werden sollen. Wir verstehen die gestalterische Freiheit, die mit dieser 
Festsetzung gegeben werden soll, ein langfristiger Erhalt von Bäumen im Innenhof ist aber 

mit einer Mindestanzahl besser sicherzustellen. 

Für die öffentliche Grünfläche im Osten des Plangebiets hat gegenüber dem Vorentwurf 

keine Veränderung stattgefunden, hier bitten wir Sie nochmals den Erhalt der Bäume auf der 

Fläche zu prüfen und gegebenenfalls festzusetzen.  

 

Zu den Bauordnungsrechtlichen Festsetzungen 

Wir freuen uns, dass Sie die Substratauflage für Dachbegrünungen auf Flachdächern auf 

15cm erhöht haben. Dies verbessert die stadtklimatische Bilanz des Vorhabens. Aus den 

Planungen geht nicht klar hervor, wie die Dachform von VWZ 01 gestaltet werden soll. Wir 

gehen davon aus, dass es entsprechend der Visualisierungen 
(https://www.dresden.de/de/stadtraum/brennpunkte/ferdinandplatz.php) als Flachdach 

gestaltet werden soll und bitten Sie eine entsprechende Festsetzung zu treffen, um so auch 

die Begrünung sicherzustellen.  

 

Des Weiteren weisen wir auf unsere Anmerkungen aus der Stellungnahme zum Entwurf des 
Bebauungsplans Nr. 3027, Dresden-Altstadt I Nr. 47, Ferdinandplatz hin und bitten Sie diese, 

bei gegenüber der vorliegenden Planung unveränderten Sachverhalten, zu berücksichtigen. 

Die Stellungnahme finden Sie daher auch noch einmal untenstehend.  

Zudem bitten wir Sie darum, weitere hier nicht genannte relevante natur- und 

umweltschutzfachliche oder -rechtliche Belange im weiteren Planungsverlauf 

selbstverständlich mit einzubeziehen. Auch möchten wir gerne über den weiteren 

Verlauf der Planung informiert werden. Bitte erläutern Sie zudem, ob und wie unsere 

Einwände und Anmerkungen in die Planung aufgenommen wurden.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Martin Ahlfeld 

 

 

 

 

https://www.dresden.de/de/stadtraum/brennpunkte/ferdinandplatz.php


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


